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 Die Stadt Adliswil erlässt, gestützt auf §§ 83ff. PBG den privaten Gestal-

tungsplan „Bürgli“ mit folgenden Vorschriften: 

§ 1 Zweck 

Regelung der Aus-

baumöglichkeiten 

Der private Gestaltungsplan dient der Regelung der Ausbaumöglichkeiten 

des bestehenden Gebäudes auf den Parzellen Kat. Nr. 7222 und 7223 im 

Gebiet zwischen Wald, Waldabstandslinie und Freihaltezone. 

§ 2 Geltungsbereich  

Perimeter Der Geltungsbereich des Privaten Gestaltungsplanes „Bürgli“ ist im zugehö-

rigen Gestaltungsplan 1:500 festgehalten.  

Weiteres Recht Soweit der Gestaltungsplan nichts Abweichendes festlegt, gelten die Be-

stimmungen der Bau- und Zonenordnung der Stadt Adliswil sowie des kan-

tonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG). 

§ 3 Bestandteile 

Bstandteile Der Gestaltungsplan besteht aus folgenden Bestandteilen: 

a)  verbindliche Bestandteile 

 Vorschriften 

 Situationsplan 1:500 

 b)  richtungsweisende Bestandteile 

 Erläuterungsbericht mit Richtprojekt vom 25.06.2014 

 

§ 4 Baubereiche 

Lage und Stellung der 

Gebäude, Abstände 

Die Lage der Gebäude, deren minimale Grenz- und Gebäudeabstände 

sowie die maximale Gebäudelänge werden durch die Baubereiche be-

stimmt. Über die Mantellinie des Baubereichs hinaus darf eine zusätzliche 

Aussenwärmedämmung von höchstens 35 cm Dicke angebracht werden 

im Sinne von § 253a PBG. 

§ 5 Bauvorschriften  

 

Baubereich  Höhe der Gebäude Anzahl  

Voll- 

geschosse  

Nutzungsmass 

Hauptgebäude  

OK Dachabschluss  

482.70 m.ü.M. 
Ausgenommen sind technische Aufbau-

ten wie Abluftrohre und Kamine. 

2 
Innerhalb Baubereich 

frei 
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